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jeben Mann mit einet glancU=Saucfebinbe ju »er*

feben.

Sebe Compagnie fanti für bie ganje batter ber

Uebung brei Cöcfee bejriefencn, mcld)c ofene ©emefer

cinrüden.

Die ©aiffon« unb gottrgon« merben"" nicht mitge*

nommen. Sn Anbermatt mirb eine ©emebrrepara*
turmerfftätte eingerichtet fein.

Sit SataiUon«ärjte merben ftep mit bem Ambu*

lancetomifter behetfen.

Sit Offtjiere feaben ftcfe efeenfall« mit guter Se*

fcfeufeung ju »erfefeen. Sài ©epäd mirb mäferenb

ben Operationen niefet nachgefüfert, fonbern »on Su*

jem au« nach ©itten gefanbt; bie Offtjiere bei Sa*
taiïlon« »on SBalli« laffen ihr ©epäd in letzterer

©tabt jurüd. Sit Offtjiere muffen ftep mit bera

bebelfen, ma« in ber ©epädtafefee unb int Mantel*
fad mitgenommen metben fann; bet Mantel ift ge*

tollt mit ju ttagen. Sit ©tab«offtjiete bex Snfan*
terie haben fteb in bet ßabl ibtet Vferbe raögtiepft

ju befefetänfen.

II. ©enie.

Die ©appeur« feaben meber ©emefer noefe ©ifeeme

raitjunebraen, fte metben bagegen SBerfjeuge tragen
muffen. S^r fonftige Au«rüftung bat ben für bie

Infanterie ettfeeitten Anfotbetungen ju entfptecfeen.

III. Attiiletie.
©ilt ba« ©triebe.

IV. Ca» all et ie.

©o meit möglich follen bie ©uiben mit bem neuen

Cäppi »etfepen fein. Sit jmeite Wote ift niept

mitjuneferaen. Sai ©epäd ift mögliefeft ju »et*
minbem.

©« merben füt einen gtöftetn Sfeeil ber Sruppen
tragbare ©efeirmjelte mitgenommen merben. Um ba«

Auffchlagen unb Serpaden berfelben ju inftruiren
ftnb bie nötfeigett Snftruftoren in bie Offtjier«afpi*
tantenfefeute naefe ©olotfeurn berufen morben unb

metben batübet näbete Snfttuftionen unb Mittbei*
lungen folgen.

Sejüglicfe bti ©oll=©tat« mitb golgenbc« »otge*
feferiehen:

Sit Snfanteriebataitlone follen pet Compagnie
100 Manu jäfelen, Offtjiete unb (Babxti inbegriffen;
bet ©lab tüdt in bet teglementatifcben ©tätfe ein.

Sebe« Sataitlon foli eine genaue ärjtlicfee Siftte paf*

ftten; alle fd)mäcfeltcfecn Seute ftnb ju bifpenftten »on

biefem ©ienft. Sa btx Seftanb ber Compagnien

rebujirt mirb, fo ftnb biefe Difpenfationen leiefet

möglich. Sit güftlierfompagnie foli mit 2 Samhou*

reu, bie Sagerfompagnie mit 4 Srompetem ein*

rüden.

Sit Abtfeeilungen ber ©pejialmaffen feaben in ife^

rer reglementarifcfeen ©tärfe einjurüden.

Sit Sataitlone rüden mit ihren gelbprebigem ein.

Sit Snfantetiebataillone feaben unmittelbat »ot
bem Abraatfcp jura Smppenjufaramenjug in ipren

Cautonen ben gefe|licfeen 3Biebetfeolung«fur« ju be*

fteben. Sit betreffenben Cantone merben eingetaben,
bera Departement mitjutfecilen, mo biefe SBieberfeo*

lung«furfe ftattftnben unb »tie lange fte bauern. gür
bie Snftruftion felbft, raetd)e in biefen SBieberfeo*

luug«furfen ju ertfeeilcn ift, bejeiebnet Sfenen ba«

Departement folgenbe gäeper, melcbe »orjüglicb ju
üben ftnb:

1. Curje Repetition ber ©olbaten*, peloton«*
unb Compagniefdmle ; rafepe« Saben, guter
Anfd)lag.

2. Setd)ter Sitni, auch mit güfttterfompagnien,
mit uraftchtiger Senuisung be« Serrain«.

3. ©id)erbeit«bienft in fefter ©tellung unb im
Marfcpe.

4. Satatllon«fd)ule mit £>albbataillonen.

5. ©ine, menn möglich jmei Marfchübungen, mit

ganjetn ©epäd unb ftrenger taftifeper ßuefet.

Sit Dauer berfelben foil rainbeften« 4 ©tun*
btn SBege« betragen.

6. ©inrieptuug »on Si»ouaf«, Sagerfücpen,

©d)irmbäd)er, SBtnbfcpirme rait Sannenjmei*
gen tc, Auf* unb Abftptagen ber ©epirm*
gelte.

©enepraigen ©ie bei biefem Anlaft bie Serftcpe*

rung unferer befonbem $od)fcpä$ung.

(Unterfeprift.)

la* Sd)irtn3elt.

Sai Militärbepartemcnt bat folgenbe »orläitftge
Snftruftion über biefen mieptigen Au«rüftung«gegen=
ftanb erlaffen:

I. Sefepreibung.
Sai ©d)irrajcït beftebt aui:
a. 2 ©ettenbeden 5' 8" lang, 5' 4" breit. An

bet obern unb ben jmei breiten ©eiten mit einer

boppelten Retpe »ou Cnöpfen unb Cnopftöcpem
»erfefeen; an ber untern ©rite mit ©chlattfen.

b. Der breiedigen Rüdenbede, 8' in ber £ppote=
unfe uub 5// in ben Catfeeten lang.

c. 2 mit ©ifen beftptagenen ©töden 4' lang.
d. 6 ßeltpfäfeten.

e. 2 ©efenüren je 8' lang.

Da« ganje ßeit miegt ungefäfer 9 $funb.

II. Serpa dung.
Da« ©efeirmjett mirb »on brei Mann getragen,

nämlicfe: ber erfte Mann trägt eine ©eitenbede, ei*

nen ©tab (©tod) unb eine lange ©epnur; ber

jmeite Mann trägt bai gteiepe; ber britte bie Rü*
denbede unb bie 6 ßeltpfäfele.

Die ©ettenbeden merben (bie mit Cnöpfen »erfe*

feenen ©eiten nad) auften) in bet Mitte boppelt ju=
fammengefaltet unb bann nad) ber Sänge unb Sreite
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jeden Mann mit einer Flanell-Bauchbinde zu
versehen.

Jede Kompagnie kann für die ganze Dauer der

Uebung drei Koche bezeichnen, welche ohne Gewehr

einrücken.

Die Caissons und Fourgons werden" nicht
mitgenommen. In Andermatt wird eine Gewehrreparaturwerkstätte

eingerichtet fein.

Die Bataillonsärzte werden sich mit dem

Ambülancetornister behelfen.

Die Offiziere haben sich ebenfalls mit guter
Beschuhung zu versehen. Das Gepäck wird während
den Operationen nicht nachgeführt, sondern von

Luzern aus nach Sitten gesandt; die Offiziere des

Bataillons von Wallis lassen ihr Gepäck in letzterer

Stadt zurück. Die Offiziere müssen sich mit dem

behelfen, was in dcr Gepäcktasche und im Mantelsack

mitgenommen werden kann; der Mantel ist
gerollt mit zu tragen. Die Stabsoffiziere der Infanterie

haben sich in der Zahl ihrer Pferde möglichst

zu beschränken.

II. Genie.

Die Sappeurs haben weder Gewehr noch Giberne

mitzunehmen, sie werden dagegen Werkzeuge tragen
müssen. Ihr sonstige Ausrüstung hat den für die

Infanterie ertheilten Anforderungen zu entsprechen.

III. Artillerie.
Gilt das Gleiche.

IV. Kavallerie.
So weit möglich sollen die Guiden mit dem neuen

Käppi versehen sein. Die zweite Pistole ist nicht

mitzunehmen. Das Gepäck ist möglichst zu
vermindern.

Es werden für einen größern Theil der Truppen
tragbare Schirmzelte mitgenommen werden. Um das

Aufschlagen und Verpacken derselben zu instruiren
sind die nöthigen Jnstruktoren tn die Offiziersaspirantenschule

nach Solothurn berufen worden und

werden darüber nähere Instruktionen und Mittheilungen

folgen.

Bezüglich des Soll-Etats wird Folgendes
vorgeschrieben:

Die Jnfanteriebataillone sollen per Kompagnie
100 Mann zählen, Offiziere und Cadres inbegriffen;
der Stab rückt tn der reglementarischen Stärke ein.

Jedes Bataillon soll eine genaue ärztliche Visite
Passiren; alle schwächlichen Leute sind zu dispensiren von

diesem Dienst. Da der Bestand der Kompagnien

reduzirt wird, so sind diese Dispensationen leicht

möglich. Die Füsilierkompagnie soll mit 2 Tambouren,

die Jägerkompagnie mit 4 Trompetern
einrücken.

Die Abtheilungen der Spezialwaffen haben in
ihrer reglementarischen Stärke einzurücken.

Die Bataillone rücken mit ihren Feldpredigern ein.

Die Jnfanteriebataillone haben unmittelbar vor
dem Abmarsch zum Truppenzufammenzug in ihren

Kantonen den gesetzlichen Wiederholungskurs zu be¬

stehen. Die betreffenden Kantone werden eingeladen,
dem Departement mitzutheilen, wo diese Wiederho-
lungskurse stattfinden und wie lange sie dauern. Für
die Instruktion selbst, welche in diesen

Wiederholungskursen zu ertheilen ist, bezeichnet Ihnen das

Departement folgende Fächer, welche vorzüglich zu
üben sind:

1. Kurze Repetition der Soldaten-, Pelotons¬
und Kompagnieschule; rasches Laden, guter
Anschlag.

2. Leichter Dienst, auch mit Füsilierkompagnien,
mit umsichtiger Benutzung des Terrains.

3. Sicherheitsdienst in fester Stellung und im
Marsche.

4. Bataillonsschule mit Halbbataillonen.
5. Eine, wenn möglich zwci Marschübungen, mit

ganzem Gepäck und strenger taktischer Zucht.
Die Dauer derselben soll mindestens 4 Stunden

Weges betragen.

6. Einrichtung von Bivouaks, Lagerküchen,

Schirmdächer, Windschirme mit Tannenzwei-
gen zc., Auf- und Abschlagen der Schirmzelte.

Genehmigen Sie bei diesem Anlaß die Versicherung

unserer besondern Hochschätzung.

(Unterschrift.)

Bas Schirmzelt.

Das Militärdepartement hat folgende vorlänfige
Instruktion über diesen wichtigen Ausrüstungsgegenstand

erlassen:

I. Beschreibung.
Das Schirmzelt besteht aus:
s. 2 Seitendecken 5" 8" lang, 5" 4" breit. An

der obern und den zwei breiten Seiten mit einer

doppelten Reihe von Knöpfen und Knopflöchern
versehen; an der untern Seite mit Schlaufen.

b. Der dreieckigen Rückendccke, 8" tn der Hypotenuse

und 5// in den Katheten lang.

o. 2 mit Eisen beschlagenen Stöcken 4" lang.
à. 6 Zeltpfählen.

s. 2 Schnüren je 8" lang.

Das ganze Zelt wiegt ungefähr 9 Pfund.

II. Verpackung.
Das Schirmzelt wird von drei Mann getragen,

nämlich: der erste Mann trägt eine Seitendecke,

einen Stab (Stock) und eine lange Schnur; der

zweite Mann trägt das gleiche; der dritte die

Rückendecke und die 6 Zeltpfähle.

Die Seitendecken werden (die mit Knöpfen versehenen

Seiten nach außen) in der Mitte doppelt

zusammengefaltet und dann nach der Länge und Brette
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be« Sornifter« jufamraengelegt; fte merben auf ben

€>act, unter ben Staput, gefdmatlt.

Der ©tod (»on» ßeit) mirb an ber tinfen ©eite

be« ©ade« mittetft ber ©cfenut fo befefttgt, baf) ex

l!/2' über bera Sornifter unb 1' unter bera Sor»ti=

fter feeroorragt. Die Rüdenbede mirb gerabe jufam*

mengefaltet, bie 6 ßeltpfäfele in biefelbe gemidelt
unb fo auf ben ^>act unter ben Caput geftpnatlt.

III. Auffd)lagen.
Racfebem ber $ïap jum Auffd)lagen be« ßelte«

bejeiepnet, legen bie brei ßeltfameraben, bie Sorni*
fter ac. ab unb fcpnallen ihre ßelteffeften ab; bie

jmei etften fnüpfen bie ©eitenbeden an ber obern

©eite jufammen, bie ©töde merben mit bem bünnen

©nbe in bai äuftere Cnopfïocp geftedt; bit mit ©i=

fen befefefagene ©pipe mirb in ben Soben gebrüdt,
2 Mann fealten bai ßeit, ber britte hefeftigt bie

©cpnur am ohetn (Bnbt bei »otbetn ©tabe« unb

fpannt fte in bet Richtung bei ßelte« mittelft eine«

$fät)lcpen«; ba« gleicpe beobachtet et am bfntem
Sßfatjl. ©inb. beibe ©epttüte gefpannt, fo hält ein

Mann bai ßeit, bit beiben anbetn ftteden bie ©ei*
tenbeden an unb befeftigen fte mit bem ßettpfäfet*
eben an bet ©rbe.

©inb bie ©ebnüre unb bit ©ettenbeden gefpannt,
fo mitb bie Rüdenbede eingefnöpft unb bai ßeit ift
fettig.

IV. Abfcplagen.

Da« Ahfefelageu be« ßelte« gefefeiefet in umgefebt*

ttx Reihenfolge. Da« Material mirb forgfältig ge*

fammeli unb naep oben angegebener SBeife jufam*
mengelegt. Det einjetne Mann ift füt bai ifem ju*
getfeeilte Material »erantmortlicfe.

V. Settfeeilung bet ©djitmjelte.
Organifation bet Siüouaf«.

Die Compagnie mitb je ju 3 Rotten abgejäbtt,
bie 3 Rotten etbalten je 2 ßelte — bie Seute im
etften ©lieb bilben bie etfte Cametabfcfeaft, bie Seute

im jmeiten ©liebe bie jmeite.

Die Untetoffijiete unb ©pielleute etfeatten auf je
3 Mann ein ßeit.

gür bie Offtjiere einet Compagnie metben jmei
©cfeitmjelte gegeben.

gür ben Sataitton«ftab merben 9 ©cfeirmjelte ge*

geben.

Die ßelte füt ben ©tab unb bie Offtjiete metben

im goutgon naepgefübtt unb in ©tmangelung beffett

auf ©aurapfetben ober Requifttion«magen.

VI. ©tttticptuttg bet Sipouaf«.
Racfebem bie Sßptamatben auf ber Sagerfronte for*

mitt ftnb, ftetlen ftefe bit jufammengefeötetiben ßeit*
fametaben 3 ©lieber feoep auf; naepbem reept« ge*
richtet morben, fommaubirt bet Compagntecpef linf«
au«btecben, linf« um — auf 4 ©eptitt Diftanj —

Matfcp.

Sft bie Compagnie au«gebrocfeen, fo bejeiefenet bit

©tellung bei Manne« im erften ©liebe, ben Ort
mo ber »orbere ©tab eingeftedt merben foU; auf ba«

ßeid)en be« Sambour« ober £rompeter« „faffen"
beginnt bai Aitffefetagen ber ßelte.

Die ßelte ber Unteroffiziere merben 5 ©eferitt fein*

tet ben ©olbaten ßeiten aufgefdjlagen, biejenigen
bet Offtjiere 5 ©eferitt feinter benen ber Unterofft*
jiete. Strouafirt raan in ©olonne, fo muft btx Ab*
ftanb »on Compagnie ju Compagnie minbeften« 20
©ebritte betragen. ©« »erftebt ftefe »on felbft, bai
eben fo gut reept« al« auep oon bet Mitte au«ge=

btoepen metben fann.

ßtxid)t bt* fa)mi}txifa)tn JtTüitär&enartemente

über feine <®efa)aftefüj)ruttg im %a\)x 1860.

(gortfepung.)

b. Material bet Cantone.

At« im gtüfejafet 1860 eine allgemeine Semaff*

nung ju befotgen ftanb, mutben butefe befonbet« baju
beotberte eibgenöfftfche ©tab«offtjiete färaratlicbe ßeug*

häufet bet Cantone einet Snfpeftion untetmotfen.

gür bie ©rgänjung ber Süden, melcbe babei jura
Sorfcpein famen, mutben bie betteffenben Cantone

fofott btingenb gemafent. Die betmatigen Mängel
ftnb im SBefenttiefeen folgenbe:

rPetfonalbemaffnung unb Au«tüftung ift beim Au«*

juge bi« au einige ©epädtafepen jmeiet Cantone

»orbanben, gür bte Referee baben bit Cantone Uri,
©ebrapj, Untermalben ob unb nib btm SBalb, gtei*
butg, AppenjeU 3. Sip., ©taubünbett, SBalli« unb

Reuenbutg gtöftete ober getingete Anfcfeaffuugen jtt
maefeen.

An gelbgetätfeen mangeln immet noefe

ben Cantonen Uri unb ©efempj: aüe ©egenftänbe fût
bie gefammte Referüe;

bem Canton Safellanbfcfeaft, alle ©uppenfcfeüffetn

für bit Refetöe;

bem Canton Aatgau .beinafee aUe Offtjiet«foefegetätfee

fût Au«jug unb Refet»e;

bem Canton Sefffn alle ©efefemaberätte für bie Re*

ferre;

bem Canton SBalli« eine Anjafel Srobfäde.

ßur $fetbau«rüftuttg feat ©cfewpj uod) 8 Reit*

jeuge, ©raubüuben 16 Reitjeuge nebft 65 Saftfätteln
an jufepäffen.

©ämratliefee ©efcfeüpe, fomofel ber Satterien at«

bie rßoftttott«gefcfeüfce ftnb »orfeanben,, jeboefe feat Aar*

gau feine furjen £aufei£en noch burep lange »om

gleicfeen Caliber ju erfeben. gerner mangeln 3öricfe

noch bie Rafetengeftelle. SBalli« feat 2 e^Saffetten
feerjuriefeten.

Ctieg«fufetmetfe. &ter jeigen ftcfe folgenbe Süden:
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des Tornisters zusammengelegt; sie werden auf den

Sack, unter den Kaput, geschnallt.

Der Stock (vom Zelt) wird an der linken Seite

des Sackes mittelst der Schnur so befestigt, daß er

1// über dem Tornister und 1" unter dem Tornister

hervorragt. Die Rückendecke wird gerade

zusammengefaltet, die 6 Zeltpsähle in dieselbe gewickelt

und so auf dcn Sack unter den Kaput geschnallt.

III. Aufschlagen.
Nachdem der Platz zum Aufschlagen des Zeltes

bezeichnet, legen die drei Zeltkameraden, die Tornister

:c. ab und schnallen ihre Zelteffekten ab; die

zwei ersten knüpfen die Seitendecken an der obern

Seite zusammen, die Stöcke werden mit dem dünnen

Ende in das äußere Knopfloch gesteckt; die mit Eisen

beschlagene Spitze wird in den Boden gedrückt,
2 Mann halten das Zelt, der dritte befestigt die

Schnur am obern Endc des vordern Stabes und

spannt sie in der Richtung des Zeltes mittelst eines

Pfählchens; das gleiche beobachtet er am hintern
Pfahl. Sind, beide Schnüre gespannt, so hält ein

Mann das Zelt, die beiden andern strecken die Set-
tendecken an und befestigen sie mit dem Zeltpfähl-
chen an der Erde.

Sind die Schnüre und die Seitendecken gespannt,
so wird die Rückendecke eingeknöpft und das Zelt ist

fertig.

IV. Abschlagen.

Das Abschlagen des Zeltes geschieht in umgekehrter

Reihenfolge. Das Material wird sorgfältig
gesammelt und nach oben angegebener Weise

zusammengelegt. Der einzelne Mann ist für das ihm
zugetheilte Material verantwortlich.

V. Vertheilung der Schirmzelte.

Organisation der Bivouaks.

Die Kompagnie wird je zu 3 Rotten abgezählt,
die 3 Rotten erhalten je 2 Zelte — die Leute im
ersten Glied bilden die erste Kameradschaft, die Leute

im zweiten Gliede die zweite.

Die Unterofsiziere und Spielleute erhalten auf je

3 Mann ein Zelt.

Für die Ofstziere einer Kompagnie werden zwei

Schirmzelte gegeben.

Für den Bataillonsstab werden 9 Schirmzelte
gegeben.

Die Zelte für den Stab und die Ofsiziere werden

im Fourgon nachgeführt und in Ermangelung dessen

auf Saumpferden oder Requifitionswagen.

VI. Einrichtung der Bivouaks.
Nachdem die Pyramaiden auf der Lagerfronte

formirt sind, stellen fich die zusammengehörenden
Zeltkameraden 3 Glieder hoch auf; nachdem rechts

gerichtet worden, kommandirt der Kompagntechef links
ausbrechen, links um — auf 4 Schritt Distanz —

Marsch.

Ist die Kompagnie ausgebrochen, so bezeichnet die

Stellung des Mannes im ersten Gliede, den Ort
wo der vordere Stab eingesteckt werden soll; auf das

Zeichen des Tambours oder Trompeters „fassen"
beginnt das Aufschlagen der Zelte.

Die Zelte der Unteroffiziere werden 5 Schritt hinter

den Soldaten Zelten aufgeschlagen, diejenigen
der Offiziere 5 Schritt hinter denen der Unteroffiziere.

Bivouakirt man tu Colonne, so muß der
Abstand von Kompagnie zu Kompagnie mindestens 20
Schritte betragen. Es versteht sich von selbst, daß
eben so gut rechts als auch von der Mittc
ausgebrochen werden kann.

Bericht des schweizerischen Militärdepartements
über seine Geschäftsführung im Jahr 1860.

(Fortsetzung.)

b. Material der Kantone.

Als im Frühjahr 1860 eine allgemeine Bewaffnung

zu besorgen stand, wurden durch besonders dazu

beorderte eidgenössische Stabsofsiziere sämmtliche
Zeughäuser der Kantone einer Inspektion unterworfen.

Für die Ergänzung der Lücken, welche dabei zum

Vorschein kamen, wurden die betreffenden Kantone

sofort dringend gemahnt. Die dermaligen Mängel
sind im Wesentlichen folgende:

Personalbewaffnung und Ausrüstung ist beim Auszuge

bis an einige Gepäcktaschen zweier Kantone

vorhanden, Für die Reserve haben die Kantone Uri,
Schwyz, Unterwalden ob und nid dem Wald,
Freiburg, Appenzell I. Rh., Graubünden. Wallis und

Neuenburg größere oder geringere Anschaffungen zu

machen.

An Feldgeräthen mangeln immer noch

den Kantonen Uri und Schwyz: alle Gegenstände für
die gesammte Reserve;

dem Kanton Basellandschaft, alle Suppenschüsseln

für die Referve;

dem Kanton Aargau.beinahe alle Offizierskochgeräthe

für Auszug und Referve;

dem Kanton Tessin alle Geschwaderäxte für die

Reserve;

dem Kanton Wallis eine Anzahl Brodsäcke.

Zur Pferdausrüstung hat Schwyz noch 8

Reitzeuge, Graubünden 16 Reitzeuge nebst 65 Bastsätteln

anzuschaffen.

Sämmtliche Geschütze, sowohl der Batterien als
die Positionsgeschütze sind vorhanden, jedoch hat Aargau

seine kurzen Haubitzen noch durch lange vom

gleichen Kaliber zu ersetzen. Ferner mangeln Zürich
noch die Raketengestelle. Wallis hat 2 6^-Laffetten
herzurichten.

Kriegsfuhrwerke. Hier zeigen sich folgende Lücken:
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